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Wildenfelser  
Weihnachtsmarkt

1. Advent
28. und 29.11.2015

14 – 18 Uhr

Wildenfelser 
Park

Samstag, 14.00 Uhr

Pyramidenandrehen am Rathaus, umrahmt von weihnachtlichen Klängen des Härtensdorfer 
Posaunenchores

Samstag und Sonntag

Weihnachtliches Markttreiben 

Weihnachtsprogramm auf der Bühne an der Parkschänke mit der Kita „Rainbow“ und der 
Grundschule Wildenfels – Beginn ca. 15.00 Uhr

Der Weihnachtsmann hält für unsere Jüngsten eine Überraschung bereit.

Gemeinsames Basteln von Weihnachtsschmuck, Kerzen ziehen und Bemalen von Keramik 

Die „Parkschänke“ erstrahlt in weihnachtlichem Ambiente mit sehenswerten historischen  
Ausstellungsstücken. 

Parallel zum Weihnachtsmarkt findet von 13 bis 18 Uhr in der „alten Apotheke am Markt“ eine 
Weihnachtsausstellung statt. 
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Wir wollen im nächsten Jahr viele neue Ideen verwirklichen. 
Diese kosten natürlich Geld. Zum Beispiel wollen wir in der 
Wildenfelser Grundschule eine Betonwand farblich gestalten. 
Außerdem haben wir ein Kinderfest zum Thema „Leben auf 
dem Land“ geplant. 

Darum haben wir auf dem Wildenfelser Weihnachtsmarkt ei-
nen kleinen Verkaufsstand und eine Tombola.

Deshalb bitten wir Sie, uns mit selbstgemachten Dingen und 
handwerklichen Produkten zu unterstützen. Sie können die Ar-
tikel entweder an Mitglieder des Jugendbeirates, an unserem 
Stand, in der Bäckerei Gläser in Schönau oder bei Romy Kunz, 
Wiesenstraße 8, abgeben.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen 
und danken Ihnen schon jetzt dafür.

Annegret Grenz

Weihnachtsausstellung
am 28. und 29. November 2015  

in der Parkschänke
Zum Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Parkschän-
ke lädt der Heimatverein in das schon teilweise sanierte 
denkmalgeschützte Umgebindehaus zum Besuch seiner 
stimmungsvollen Weihnachtsausstellung ein.
Öffnungszeiten an beiden Tagen:
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Amtliche Bekanntmachungen
Ankündigung der 16. Ratssitzung  

des Stadtrates Wildenfels 
Die 16. Beratung des Stadtrates Wildenfels findet am Donners-
tag, dem 17. Dezember 2015, statt. 
Ort: Landgaststätte Wiesenburg, Muldenweg 9,  

OT Schönau,  Wildenfels 
Beginn: 19.00 Uhr 
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Einladung, die ab 
9. Dezember 2015 in den Schaukästen am Rathaus Wildenfels; 
gegenüber dem ehemaligen Gemeindeamt, OT Härtensdorf; 
am ehemaligen Gemeindeamt, OT Wiesenburg und an den 
Anschlagtafeln in Höhe Dorfstraße 7, OT Wiesen, und Höhe 
Wildenfelser Straße 13, OT Schönau, sowie auf der Wildenfelser 
Internetseite www.wildenfels.de bekannt gemacht wird. 

Tino Kögler
Bürgermeister

Jugendbeirat braucht Unterstützung
Tombola soll neue Projekte ermöglichen

Wir, der Jugendbeirat von Wildenfels, wenden uns mit einer 
Bitte an Sie:

Besuchen Sie die „alte Apotheke“ am 
Markt in Wildenfels 

An den vier 
Adventswochenenden  

haben wir geöffnet  
von 13-18 Uhr 

Schauen Sie unser Hobby und 
Sammelleidenschaft: 

Puppenstuben, Kaufmannsläden u. 
Dampfmaschinen., Heimatberge und 

vieles mehr 

Auch in diesem Jahr 
sammeln wir wieder 

Spenden für die 
Restaurierung des alten 
Kriegerdenkmals  neben 

der Kirche. 

Werfen Sie einen 
Blick in die alte 

Russküche und in 
den Felsenkeller 

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch Eintritt frei 
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Weihnachtsfeier
Liebe Seniorinnen und Senioren,

am 15. Dezember 2015 findet 
um 15.00 Uhr in der Landgast-
stätte Wiesenburg unsere ge-
meinsame Seniorenweih-
nachtsfeier statt.
Weihnachten in der Hutzen-
stub mit den Kindern der 
Kindertagesstätte „Happy 
Kids“ Wiesenburg und „DE 
Erbschleicher“ – bekannt aus 
Rundfunk und Fernsehen.
Erleben Sie einen wunder-
schönen, gemütlichen und 
fröh lichen Adventsnachmit-
tag. Kaffeetrinken mit Weih-
nachtsstollen nach hauseige-
nem Rezept – der schmeckt. 

Wenn Sie den Fahrdienst nutzen möchten, rufen Sie bitte in 
der Zeit von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr im MGH „Familienzentrum“ 
unter folgender Telefonnummer an (037603/8751) an.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Tino Kögler
Bürgermeister
Stadtverwaltung Wildenfels
Das Team des Mehrgenerationenhauses 
Familienzentrum „Kinderidylle“ Wildenfels
Das Team der Landgaststätte Wiesenburg

Weihnachts- und Neujahrs- 
Glückwunsch-Anzeigen

Wie jedes Jahr können Sie Ihren Geschäftsfreunden und Be-
kannten zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel Ihre Glück-
wünsche im Stadtanzeiger mitteilen.
Muster für die Gestaltung der Anzeige liegen
  in der Stadtverwaltung Wildenfels, Poststraße 26,
  08134 Wildenfels
aus.
Redaktionsschluss für Ihre Weihnachts- bzw. Neujahrsanzei-
ge ist Montag, der 30. November 2015.

Sozialamt

„Lieblingsplätze für alle“
Neuauflage des Investitionsprogramms Barrierefreies 

Bauen im Jahr 2016  
Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbrau-
cherschutz (SMS) hat die  Fortsetzung des  Investitionspro-
gramms Barrierefreies Bauen „Lieblingsplätze für alle“ auch für 
das Jahr 2016 vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt analog der 
Zuwendungsvoraussetzungen der vergangenen Jahre 2014 
und 2015.

Für das Haushaltsjahr 2016 werden im Haushaltsplan entspre-
chend wiederum 2,5 Mio EUR veranschlagt. Die Pauschale für 
den Landkreis Zwickau ergibt sich aus einem Sockelbetrag 
von 100 TEUR zzgl. eines Betrages, der sich aus der Anzahl der 
schwerbehinderten Menschen im Freistaat Sachsen (Statisti-
scher Bericht – Schwerbehinderte Menschen im Freistaat Sach-
sen 31. Dezember 2013 – K III 1-2j/13) im Landkreis ergibt und 
beträgt 196.400 EUR.

Allgemeine Informationen zum Investitionsprogramm
Die Umsetzung des Investitionsprogramms erfolgt im Rahmen 
des Vollzugs der Richtlinie des SMS zur investiven Förderung 
von Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen vom 23. April 2007 (FRL Eingliederungshilfe), zu-
letzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 26. Novem-
ber 2013 (SächsABl. SDr. S. S 911) bzw. der geplanten Nachfol-
gerichtlinie. Nach Nr. 2.7 der FRL Eingliederungshilfe werden 
Investitionen für Maßnahmen des barrierefreien Bauens bei 
bestehenden, öffentlich zugänglichen Gebäuden und Einrich-
tungen gefördert.
Die Fördermittel sollen für kleine Investitionen – bis zu  
25 TEUR pro Einzelmaßnahme – zum Abbau bestehender Barri-
eren, insbesondere im Kultur-, Freizeit-, Bildungs- und Gesund-
heitsbereich dienen. Die Förderung öffentlicher kommunaler 
Gebäude sowie öffentlicher Infrastruktur oder öffentlicher Auf-
gabenträger ist nur in Ausnahmefällen möglich, wenn es sich 
dabei um ein freiwilliges Angebot handelt. 
Die Landkreise sind ausdrücklich aufgefordert, unter Beteili-
gung ihrer Behindertenbeauftragten bzw. -beiräte im Rahmen 
der kommunalen Selbstverwaltung die Schwerpunkte und Pri-
oritäten festzulegen. 
Die zur Förderung vorgesehenen Vorhaben sind durch die 
jeweiligen Kreisverwaltungen in einer priorisierten Maßnah-
menliste zu erfassen und bis spätestens 29. Februar 2016 bei 
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank (SAB) einzureichen.

Schwerpunkte und Antragstellung im Landkreis Zwickau
Um eine zügige Umsetzung des Programms zu gewährleisten, 
ruft der Landkreis Zwickau alle interessierten Eigentümer, Be-
treiber, Pächter o. ä. öffentlich zugänglicher Einrichtungen auf, 
zeitnah einen entsprechenden Antrag im Landratsamt einzu-
reichen. Dieser ist bis spätestens 15. Januar 2016 an folgende 
Anschrift zu übersenden: 
 Landratsamt Zwickau
 Sozialamt
 Frau Eifert
 Werdauer Straße 62
 08056 Zwickau
Später eingehende Anträge können keine Berücksichtigung 
finden.

Aufgrund der positiven Erfahrungen bei der Durchführung des 
Investitionsprogramms im Freistaat Sachsen und im Landkreis 
Zwickau bleiben die im Jahr 2015 vom Landkreis festgelegten 
Förderkriterien gültig. 

Entsprechend werden alle eingereichten Anträge anhand fol-
gender Voraussetzungen geprüft:
• vollständig vorliegende Anträge (nachgereichte Unterla-

gen können nicht berücksichtigt werden)
• fristgerechter Eingang der Anträge im Landratsamt  

(E-Mail zur Fristwahrung möglich, allerdings einschließlich 
aller benötigten Unterlagen)

• Förderfähigkeit nach Förderrichtlinie
• der Antragsteller muss mindestens fünf Jahre Eigentümer, 

Betreiber, Pächter o. ä. der zu fördernden Einrichtung sein
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• die Investitionsmaßnahme muss der jeweiligen DIN ent-
sprechen (z. B. DIN 18040 bei baulichen Maßnahmen) 

• die Gesamtinvestitionsmaßnahme darf 25 TEUR brutto 
nicht übersteigen

Bei Erfüllung aller Fördervoraussetzungen erfolgt die Bewer-
tung der Maßnahmen zur Priorisierung anhand folgender Kri-
terien und Rangfolgen:
• Behinderungsart
- Rang 1 Barrierefreiheit für sensorische Beeinträchtigun- 

  gen 
- Rang 2 Barrierefreiheit für motorische Beeinträchtigun- 

  gen 
- Rang 3 Barrierefreiheit für sonstige Beeinträchtigungen 
• Förderbereich
- Rang 1 Gesundheit (z. B. Apotheken)
- Rang 2 Freizeit (besonders Gastronomie)
- Rang 3 Kultur
- Rang 4 Bildung
• Rechtsform des Antragstellers
- Rang 1 private Antragsteller
- Rang 2 kleinere Vereine (bis zehn hauptamtlich beschäf- 

  tigte Mitarbeiter)
- Rang 3 Wohlfahrtsverbände und sonstige Vereine
- Rang 4 öffentliche Träger
Die Fördermittel werden gleichmäßig auf die fünf im Landkreis 
vorhandenen Sozialräume entsprechend der Einwohnerzah-
len im Verhältnis zum Gesamtlandkreis verteilt. Es erfolgt eine 
Rangordnung innerhalb der Sozialräume.
Folgende Unterlagen werden bei Antragsabgabe benötigt:
• Förderantrag (unter www.landkreis-zwickau.de bzw. in 

den Bürgerservicestellen des Landkreises erhältlich) ein-
schließlich aller Anlagen, u. a. 

- Kostenvoranschlag zur geplanten Maßnahme 
- eine schriftliche Zustimmung des Eigentümers zur Bau-

maßnahme, wenn der Antragsteller nicht Eigentümer der 
öffentlich zugänglichen Einrichtung ist

- Bilddokumentation des Istzustandes vor der baulichen 
Umsetzung (in der Größe 1205 x 1594 Pixel, Format 10 x 
13 und vorzugsweise auf Datenträger) 

- Nachweise DIN
- Eigentumsnachweis bzw. Gewerbeauszug 

Verfahren:
- auf Grundlage o. g. Förderkriterien werden alle einge-

reichten Einzelanträge geprüft und entsprechend der 
Priorisierung auf der Maßnahmenliste des Landkreises 
eingestuft 

- vom Landkreis werden anhand der Maßnahmenliste die 
Fördermittel bei der SAB Sachsen bis 29. Februar 2016 be-
antragt und abgefordert

- eine kommunale Finanzierungsbeteiligung erfolgt nicht 
und eine Eigenbeteiligung ist ebenfalls nicht erforderlich 

- die Bewilligung der Einzelmaßnahmen ist frühestens nach 
Zuweisung der entsprechenden Haushaltsmittel an den 
Landkreis möglich

- der Bewilligungszeitraum endet am 31. Dezember 2016
- die Zweckbindungsfrist beträgt bis zu fünf Jahre
- die Verwendung der Zuwendung ist dem Landkreis nach-

zuweisen und ergänzend ist dazu der Ist-Zustand vor und 
nach der baulichen Umsetzung im Bild festzuhalten (in 
der Größe 1205 x 1594 Pixel, Format 10 x 13 und vorzugs-
weise auf Datenträger) 

- das Nutzungsrecht an diesen Bildern ist dem Landkreis 
und dem SMS zu übertragen

- die Erklärung der datenschutzrechtlichen Einwilligung zu-
gunsten der SAB (auf Formular VD 60450 der SAB) ist mit 
Verwendungsnachweis im Landkreis einzureichen)

- Änderungen der Nutzung der geförderten, öffentlich zu-
gänglichen Einrichtung ist der SAB mitzuteilen

Aufteilung der Fördersummen auf den Landkreis:
Sozialräume    Betrag in EUR(gerundet)
I Mittlerer Landkreis    54.900
II Westlicher Landkreis    32.100
III Nördlicher Landkreis    28.500
IV Östlicher Landkreis    51.600
V Südlicher Landkreis    29.300
Landkreis Zwickau   196.400

Sprechtag der Schiedsstelle
nächster Sprechtag: Dienstag, 1. Dezember 2015

Sprechzeit ist von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Rathaus Wilden-
fels

Redaktionsschlusstermine
Redaktionsschluss:  1. Dezember 2015  
Auslieferung:  10. Dezember 2015
     (letztes Amtsblatt 2015)

Redaktionsschluss:  4. Januar 2016 
Auslieferung:  15. Januar 2016

Bitte geben Sie Ihre Beiträge (möglichst maschinengeschrie-
ben) im Rathaus (Zimmer 14 – Frau Müller oder im Sekretariat 
– Zimmer 1) ab oder per E-Mail: gewerbeamt@wildenfels.de.

Annoncen zur Veröffentlichung in unserem Amtsblatt können 
Sie ebenfalls hier aufgeben.
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Ärztlicher Notfalldienst

Notrufnummern
Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Einheitliche Rufnummer für den ärztlichen   
Bereitschaftsdienst aller medizinischen Bereiche   
unabhängig vom Wohn- und Aufenthaltsort 116 117

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst 
Dienstzeiten des Bereitschaftsdienstes
Montag   von 19.00 Uhr bis dienstags 7.00 Uhr
Dienstag  von 19.00 Uhr bis mittwochs 7.00 Uhr
Mittwoch  von 14.00 Uhr bis donnerstags 7.00 Uhr 
Donnerstag  von 19.00 Uhr bis freitags 7.00 Uhr 
Freitag    (durchgängig bis Montag)
    von 14.00 Uhr bis 7.00 Uhr
An gesetzlichen Feiertagen und Brückentagen (Montag oder 
Freitag zwischen einem Feiertag und einem Wochenende) 
besteht Bereitschaft vom Vorabend 19.00 Uhr bis zum darauf-
folgenden Werktag 7.00 Uhr.

Die zentrale Rufnummer ist im Bedarfsfall anzurufen:
Rettungsleitstelle Zwickau: 0375 19222

Reinsdorf, Friedrichsgrün, Vielau, Wilkau-Haßlau, Cainsdorf, 
Culitzsch, Silberstraße, Wildenfels, Hartenstein

Zahnärzte 

 

Samstag, Sonntag, Feiertag 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
Brückentag (Werktag) 10.00 Uhr – 12.00 Uhr
28.11.2015 – 29.11.2015  Dipl.-Med. Karin Suchomel
      Karl-Marx-Straße 16 c
      08134 Wildenfels 
      OT Härtensdorf
05.12.2015 – 06.12.2015 Dipl.-Stom. 
      Brigitte Reichardt
      Bergstraße 5
      08132 Mülsen
      Tel. 037601/57682

Apotheken 
werktags  18.30 Uhr – 8.00 Uhr
sonnabends 08.00 Uhr – montags 08.00 Uhr
feiertags  durchgehend 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr   
    nächster Tag
26.11.2015  Aktiv-Apotheke Neuplanitz, Marchlewskistraße 4
 08062 Zwickau, Tel. 0375/781103
27.11.2015  Guten-Tag-Apotheke – Zwickau Arcaden
 Innere Plauensche Str. 14, 08056 Zwickau
 Tel. 0375/2714434
28.11.2015 Apotheke Eckersbach, Scheffestraße 44
 08066 Zwickau, Tel. 0275/474431
 Mariannen-Apotheke, Thanhofer Straße 13
 08115 Lichtentanne, Tel. 0375/523932

29.11.2015  Sachsenring-Apotheke, Crimmitschauer Str. 74
 08058 Zwickau, Tel. 0375/212538

 Stadt-Apotheke Kirchberg, Lengenfelder Str. 2
 08107 Kirchberg, Tel. 037602/66338

30.11.2015  Apotheke am Stadtwald, Karl-Keil-Str. 37
 08060 Zwickau, Tel. 0375/5609250

02.12.2015  Virchow-Apotheke, Karl-Keil-Str. 48/50
  08060 Zwickau, Tel. 0375/529557

  Vital-Apotheke, Marienthaler Str. 143
 08060 Zwickau, Tel. 0375/525152

 Löwen-Apotheke, Karl-Marx-Straße 1 A
 08134 Wildenfels OT Härtensdorf, Tel. 037603/8263

03.12.2015  Central-Apotheke, Bahnhofstr. 9
 08056 Zwickau, Tel. 0375/293020

 Saxonia-Apotheke, Auerbacher Straße 71
 08147 Crinitzberg / Bärenwalde, Tel. 037462/6490

04.12.2015  Paracelsus-Apotheke, Werdauer Str. 68
 08060 Zwickau, Tel. 0375/572796

 Apotheke am Borberg, Borbergweg 1 b
 08107 Kirchberg, Tel. 037602/7156
05.12.2015  Mohren-Apotheke, Leipziger Straße 176
 08060 Zwickau, Tel. 0375/300250

 Bären-Apotheke, Lößnitzer Str. 47
  08141 Reinsdorf, Tel. 0375/277010

06.12.2015  Paulus-Apotheke, Marienthaler Str. 104
 08060 Zwickau, Tel. 0375/523722

 Apotheke zur Post, Auerbacher Str. 28
 08107 Kirchberg, Tel. 037602/7164

07.12.2015  Löwen-Apotheke, Hauptmarkt 15 – 17
 08056 Zwickau, Tel. 0375/213880 

08.12.2015  Markt-Apotheke Oberplanitz, Mozartstr. 2
 08064 Zwickau, Tel. 0375/7929501

09.12.2015  Schwanen-Apotheke, Lothar-Streit-Str. 35
 08056 Zwickau, Tel. 0375/2737279

10.12.2015  Schiller-Apotheke, Leipziger Straße 90
 08058 Zwickau, Tel. 0375/215160

Tierärztlicher  
Bereitschaftsdienst 
für Groß- und Kleintiere
28.11.2015 – 04.12.2015 Dr. Rummer
    Tel. 03772/28361
    Tel. 0152/29178590

05.12.2015 – 11.12.2015 Dr. Prell
    Tel. 2836
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Einladung zu Seminaren  
„sicher mobil“ 
im Feuerwehrgerätehaus Wildenfels
Der Auto Club Europa ACE bietet in Verbindung mit dem 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat e.V. (unterstützt vom Bun-
desministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) ab 
14.01.2016 in Wildenfels kostenlose Seminare „sicher mobil 
50+“ für ältere noch aktive Verkehrsteilnehmer an.
Schwerpunkt der Seminare bilden die seit 15 Jahren eingetre-
tenen Veränderungen in der StVO, einschließlich der Änderun-
gen 2013.
Eingeschlossen sind Ausführung zur Fahrzeugsicherheit und 
zu modernen Fahrerassistenzsystemen und Hinweise zur Kom-
pensation altersbedingter Defizite beim Autofahren.
Die vor langer Zeit in der Fahrschule erworbenen Kenntnisse 
sollen aktualisiert und Hinweise für ein sicheres, unfallfreies 
Fahren im Alter erarbeitet werden.

Organisation:
Am Donnerstag, dem 14.01.2016, um 10.00 Uhr beginnt die 
erste Veranstaltung einer Seminarreihe von 8 x 90 Minuten, 
jeweils einmal wöchentlich in Wildenfels im Feuerwehrgerä-
tehaus.
Die Veranstaltungen führt Herr Dipl.-Ing. Christian Coch vom 
Auto Club Europa e.V. ACE durch. 
Im Rahmen der Seminare bieten wir einen kostenlosen Seh- 
und Hörtest  und eine Erste-Hilfe-Schulung an. 
Die Teilnehmer erhalten verschiedene Materialien und nach 
vollständiger Absolvierung der Seminare eine Teilnahme-
urkunde.
Mindestteilnehmerzahl 10 Personen
Wir möchten Sie zu diesen 8 Veranstaltungen recht herzlich 
einladen und bitten Sie, sich bei Interesse bei Frau Müller im 
Gewerbeamt unter der Tel.-Nr. 037603/5593315 namentlich 
anzumelden. 

Änderung der Veröffentlichung  
der Altersjubilare

Bedingt durch das Inkrafttreten des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) am 01.11.2015 wird zukünftig nur noch der 70. Ge-
burtstag sowie jeder weitere fünfte Geburtstag und ab dem  
100. Geburtstag wird jeder folgende Geburtstag als Altersjubi-
läum im Stadtanzeiger veröffentlicht (§ 50 Abs. 2 BMG).
Sollten die betroffenen Jubilare dennoch weiterhin eine jähr-
liche Veröffentlichung ihres Geburtstages wie bisher wün-
schen, bitten wir Sie, uns dies schriftlich unter Angabe von 
Name und Anschrift mitzuteilen.

Villain
Einwohnermeldeamt Wildenfels

Altersjubilare 
Die Stadtverwaltung Wildenfels gratuliert 
allen Jubilaren, die in den nächsten vierzehn 
Tagen Geburtstag feiern, recht herzlich und 
wünscht ihnen alles Gute, Gesundheit und 
Erfüllung im weiteren Leben!

Jubilare Wildenfels 
28. November 2015 Frau Christel Pfüller 80 Jahre

Schulnachrichten

Grundschule Wildenfels
Zweifelderballturnier der Grundschulen
Mit Beginn des Schuljahres fiebern immer die Jungen und 
Mädchen der Klassen 4 dem Wettbewerb „Zweifelderball“ ent-
gegen. Am 10. November 2015 war es dann endlich so weit.
Zum Vorausscheid trafen in unserer MZH die Mannschaften 
der GS Zschocken, GS Langenweißbach und unser Team auf-
einander.
Zu unserer Mannschaft gehörten: Romina Widuwilt, Emma 
Wuschek, Leona-Evelyn Schwanke, Elia Joram, Sullivan Kriegs-
mann, Jeremy Kunz, Kiven Bila Mabjaia (Kl.4a) Naemi Kunz, Lilit 
Thyra Schädlich, Lena Hummel, Emil Berthel, Kenny Hutschen-
reuter und Max Schuster (Kl. 4b)

Gespielt wurde jeweils 15 Minuten. Mit großem Eifer ging es 
zur Sache und alle verfolgten mit Spannung die Spiele. 
Schnell stand am Ende die Platzierung fest:
Sieger:  GS Wildenfels
2. Platz:  GS Langenweißbach
3. Platz:  GS Zschocken

Damit qualifizierte sich unsere Schulmannschaft für die End-
runde am 19.01.2016.
Wer als Sieger aus den anderen drei Vorausscheiden hervor-
ging und dann dabei sein wird, macht uns natürlich neugierig.
Wir wünschen unseren Sportlern weiterhin viel Erfolg!
G. Mothes
Sportfachbetreuer



Seite 8 Donnerstag, 26. November 2015Wildenfelser Anzeiger

Nachrichten aus der  
Paul-Fleming-Oberschule
Floorball-Schulmeisterschaft (09.10.2015)
Ein gutklassiges und sehr intensives Floorballturnier fand am 
letzten Tag vor den Oktoberferien in den Sporthallen Harten-
stein und Wildenfels statt. Wir hatten uns beim Spielmodus auf 
ein Vorrundenturnier innerhalb der Klassenstufe geeinigt. So 
hatten die Klassen 5 ein Viererturnier, bei dem sich die Klasse 
5a mit 5:1 Punkten punktgleich mit der 5c, aber deutlich bes-
serem Torverhältnis durchsetzte und das Ticket für die Endrun-
de in Wildenfels löste. Dritter wurde die Klasse 5d.
Bei den Klassen 6 entschied das Spiel 6a gegen 6b das Turnier, 
da beide Klassen gegen die 6c mit 4:1 gewannen. Bei diesem 
Spiel hatte die Klasse 6b knapp mit 2:1 die Nase vorn.
Da wir in der 7ten Klasse nur zweizügig sind, spielten wir zwei 
längere Halbzeiten, in denen die 7a mit einem schmeichelhaf-
ten 1:0 als Sieger gegen die 7b hervorging.
In der Endrunde machte sich die körperliche Überlegenheit 
der Klasse 7a am Ende des Spieles gegen die Klasse 5a bemerk-
bar, die aber lange Zeit gut mithielten. (6:0) Das Spiel gegen 
die 6b wurde für die Siebener schwieriger, da die Klasse 6 auch 
körperlich besser dagegen hielt. Doch eine bessere Spielanla-
ge und mehr Übersicht sicherten der 7a den Schulmeistertitel.  

Die Entscheidung um Platz 2 sollte die meiste Spannung be-
reithalten. Es gab Chancen auf beiden Seiten bis zur letzten Mi-
nute. Die Klasse 6b sicherte sich mit einem gerechten 1:1-Un-
entschieden den Platz 2 vor einer stark kämpfenden 5a.
Endrunde:
7a – 5a   6:0 7a – 6b   3:0
6b – 5a   1:1
Der Schulmeister 7a spielte gegen die Mannschaft der Sport-
lehrer 0:5!
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Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
Wildenfels
Jahreslosung 2015:

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu 
Gottes  Lob. Römer 15, 7

29. November 2015, 1. Sonntag im Advent

17.00 Uhr Erste gemeinsame Adventsmusik der vier Schwes-
terkirchgemeinden    

6. Dezember 2015, 2. Sonntag im Advent

09.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst

 Pfarrer i. R. Richter

Dienstag, 8. Dezember 2015

19.30 Uhr Männerwerk (Adventsfeier)

 im Pfarrhaus

Getauft wurde am 08.11.2015: 

Frau Svenja Horn

Christenlehre

1./3. Freitag im Monat für Jungen von 15.00 bis 17.00 Uhr

2./4. Freitag im Monat für Mädchen von 15.00 bis 17.00 Uhr
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Festliche 
Adventsmusik
1. Advent 
29. November, 17 Uhr
Kirche Wildenfels

• mit Kirchchören unserer vier Gemeinden
• dem Härtensdorfer Posaunenchor
• der Band
• mit großen + kleinen Sängern und Musikern 

Wir möchten Sie mit hineinnehmen in eine 
Stunde der Besinnung.

Herzlich willkommen.

Bild: 600309_original_R_B_by_Cigdem Büyüktokatli_pixelio.de

Außerdem
Kirchenchor: donnerstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Jesus forever  freitags  17.00 Uhr
(Teenie-Chor)   Pfarrhaus Härtensdorf
Jungschar:  freitags  17.00 – 19.00 Uhr 
    im Pfarrhaus
Bandprobe:  freitags  nach Absprache
Junge Gemeinde:
  freitags  19.00 Uhr im Pfarrhaus
Landeskirchl. Gemeinschaft:
  sonntags 15.00 Uhr 
    im Gemeinschaftssaal
Frauenstunde: Di., 01.12.15 19.00 Uhr im Pfarrhaus
    (Weihnachtsfeier)
Kanzleistunde: montags 15.00 – 18.00 Uhr 
    ( 037603 8366)
Es laden herzlich ein und grüßen
Pfr. Zirnstein und der Kirchenvorstand Wildenfels

Kirche zu den Drei Marien***  
Härtensdorf
Monatsspruch: Dezember 2015:
Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr Berge, mit Jauch-
zen! Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner 
Elenden. Jesaja 49, 13
29. November 2015, 1. Advent
09.30 Uhr Familiengottesdienst 
 Diakon M. Dietrich
6. Dezember 2015, 2. Advent
18.00 Uhr Abendgottesdienst 
 Vorbereitungsteam Abendgottesdienst
 Kindergottesdienst und Abendbrot

Herzliche Einladung 
zum gemeinsamen „Singen für alte und kranke Menschen 
im Dorf“ am 05.12.2015. 
Treffpunkt ist um 13.00 Uhr am Pfarrhaus Härtensdorf.

„Kindertreff“
für alle Kinder von 1. bis 6. Klasse
  montags  16.00 bis 18.00 Uhr
  (außer in den Ferien)
Jungen   1. und 3. Montag im Monat

Konfirmandenunterricht
  (außer in den Ferien)
Dienstag   von 17.00 bis 18.00 Uhr im Pfarrhaus

Außerdem
Posaunenchor  mittwochs  19.00 Uhr im Pfarrhaus
Kurrendespatzen ab ca. 4 Jahre
  sonnabends  9.30 – 10.00 Uhr 
    im Pfarrhaus
Bibelgesprächskreis 
  Do., 03.12.15  20.00 Uhr im Pfarrhaus
Bandprobe  donnerstags  19.00 Uhr in der Kirche
Junge Gemeinde
  freitags   19.00 Uhr im Pfarrhaus
Chor  Di., 01.12.15  19.30 Uhr im Pfarrhaus
  (Männerstimmen erwünscht)
Teeniechor  freitags  17.00 Uhr im Pfarrhaus
Landeskirchl. Gemeinschaft
  sonntags  15.00 Uhr Gemeinschafts- 

   saal Härtensdorf
Kanzleistunde dienstags  17.00 - 19.00 Uhr 
    ( 037603 8227)
Es laden herzlich ein und grüßen
Pfr. Richter und der Kirchenvorstand zu Härtensdorf

Die Kirchgemeinde der  
St. Rochuskirche zu Schönau  
lädt ein
Sonntag, 29.11.2015 – 1. Advent
in Schönau kein Gottesdienst
17.00 Uhr  Einladung zur gemeinsamen Adventsmusik in 

Wildenfels, für alle vier Kirchgemeinden mit den 
Chören 

Montag, 30.11.2015
19.00 Uhr  Finanzausschuss
Dienstag, 01.12.2015
14.30 Uhr  Frauendienst
Sonntag, 06.12.2015 – 2. Advent
09.30 Uhr  Sakramentsgottesdienst mit Pfr. Richter und Ro-

chusChor
 Taufgedächtnis und Taufen
 gleichz. Kindergottesdienst
 anschl. Kirchenkaffee
Montag, 07.12.2015
16.00 Uhr  Bastelkreis
20.00 Uhr  Kirchenvorstand
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Dienstag, 08.12.2015
10.00 Uhr  Bibelstunde Pflegeheim Silberstraße
18.00 Uhr  Liegenschaftsausschuss
19.30 Uhr  Bauausschuss

Mittwoch, 09.11.2015
18.00 Uhr  Bibelstunde Grünau

Sonntag, 13.12.2015 – 3. Advent
09.30 Uhr   Predigtgottesdienst mit Stephan Viertel
 gleichz. Kindergottesdienst

Konfirmandenunterricht
Klassen 7 + 8 montags 17.00 Uhr
außer in den Ferien und schulfreien Tagen

Kindertreff
mittwochs   16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
jeden 1. und 3. Mittwoch  Jungen
jeden 2. und 4. Mittwoch  Mädchen
außer in den Ferien und schulfreien Tagen

Chor donnerstags  19.15 Uhr

Kinderchor & Jugendchor
  freitags  16.45 Uhr
Junge Gemeinde
  freitags  18.00 Uhr

Mit herzlichen Segenswünschen grüßen 

Pfr. Richter und Mitarbeiter 

Röm.-kath. Pfarrei  
„Maria Königin des Friedens“

Kirchberg, Neumarkt 23

Pfarradministrator: 
Pater Rudolf Welscher, OMI Tel. 0160 91237718

Kaplan: 
Pater Tadeusz Wdowczyk, OMI  Tel. 0152 25612375
E-Mail:  info@mkdf-k.de

Sonntag
09.00 Uhr  Hl. Messe
Ausnahme:  zweiter Sonntag im Monat um 10.00 Uhr Hl. Messe  

mit Kleinkindbetreuung

Mittwoch
17.00 Uhr  Hl. Messe

Weitere Veranstaltungen und Termine finden Sie auf unserer 
Homepage: www.mkdf-k.de. 

Jehovas Zeugen, 
 Versammlung Kirchberg

Anschrift örtlicher Gemeindesaal: Lindenstraße 13a
08134 Wildenfels OT Wiesenburg

Zusammenkünfte

jeweils mittwochs, 18.30 Uhr
und freitags, 19.00 Uhr
 Versammlungsbibelstudium

 Schulkurs für Evangeliumsverkündiger
 Ansprachen und Tischgespräche

Sonntag, 06.12.
09.30 Uhr Vortrag: Stimmst du in deinem Denken mit Gott 

überein?
14.00 Uhr Vortrag: Was für einen Namen machst du dir bei 

Gott? 
 jeweils anschließende Bibelbetrachtung, Thema:
 Siehst du Jehovas Hand in deinem Leben? 

Sonntag, 13.12.
09.30 Uhr Vortrag: Was verbirgt sich hinter dem Geist der 

Rebellion?
14.00 Uhr Vortrag: Stimmst du in deinem Denken mit Gott 

überein?
 jeweils anschließende Bibelbetrachtung, Thema:
 „Gib uns mehr Glauben“ 

Weitere Informationen zu Jehovas Zeugen finden Sie auch 
auf www.jw.org.

Vereinsnachrichten
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Gold und Bronze für Wildenfelser 
Kraftsportler zur Landesmeisterschaft

Am Sonntag, dem 01.11.2015, traten die Wildenfelser Kraft-
sportler zur Landesmeisterschaft im Bankdrücken in Liemehna 
an.
Michel Müller (Junioren bis 83 kg) holte mit einer Leistung von 
115 kg die Bronzemedaille. Rick Meier (Aktive bis 66 kg) ver-
teidigte seinen Titel als Sachsenmeister erfolgreich mit einer 
Leistung von 145 kg.

Geflügelzüchtervereinigung  
Wildenfels i. Sa. e.V.
Am Freitag, dem 4. Dezember 2015, findet um 19.00 Uhr 
unsere nächste Versammlung mit Schlachtfest bei Familie 
Jenkner, Stephan in Härtensdorf, Karl-Marx-Straße 60, statt.
ii. A. Horst Oberender
Vereinsvorsitzender

Familienzentrum 
„Kinderidylle“ Härtensdorf e.V.

Otto-Nuschke-Straße 18, 08134 Wildenfels/Härtensdorf,
Tel.: 037603/8751

Unser Programm im Dezember 2015
montags:
Frühstückstreff ab 09.00 Uhr
– für alle, die lieber in Gesellschaft essen
offener Spielvormittag 9.00 – 12.00 Uhr
für Kinder 
Rückenschule  18.00 – 19.00 Uhr
Örtlichkeit: Wildenfels „alte“ Turnhalle
Sportgruppe 19.00 – 20.00 Uhr
Örtlichkeit: Wildenfels „alte“ Turnhalle

dienstags:
Klöppeln für Familien 17.00 – 20.00 Uhr
08.12.2015
Keramik für Familien 18.30 Uhr
08.12.2015

mittwochs:
offener Spielvormittag für Kinder 9.00 – 12.00 Uhr
Keramik für Familien 9.00 Uhr
09.12.2015
Krabbelgruppentreff mit Frühstück  9.30 Uhr
09.12.2015
Mädchentreff 16.00 – 18.00 Uhr
09.12.2015
Zeichnen  17.00 – 19.00 Uhr
02.12.2015 
Örtlichkeit: Schloss Wildenfels

donnerstags:
Krabbelgruppe 9.30 – 10.30 Uhr
Veranstaltungsort: Hebammenpraxis Katrin Rother
03.12., 10.12. und 17.12.2015
Seniorennachmittag  14.00 Uhr
03.12.2015

Rückensport  18.15 Uhr
Örtlichkeit: Wildenfels „alte“ Turnhalle

freitags:
Zwergentreff 16.00 Uhr 
Eltern-/Großeltern-Kind-Treff
10.12.2015

Der OFFENE TREFF im MGH
Mo. – Fr. in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr
Nach Vereinbarung bzw. zu den Angeboten des Hauses steht 
Ihnen der Offene Treff zur Verfügung – sich treffen, einen 
Kaffee  trinken, reden – und wir bieten jeden Tag ein warmes 
Mittag essen, frisch und mit Liebe gekocht.

Jugendtreff Wildenfels
Parkour  donnerstags 16.00 – 18.00 Uhr
    samstags 13.00 – 15.00 Uhr
offener Treff freitags 20.00 – 24.00 Uhr
    jeden Samstag Nutzung möglich, 
    nach Absprache mit Jugendleitung 
Änderungen vorbehalten!

Achtung! Ferien zum Jahreswechsel
Kurspausen bitte mit dem jeweiligen Anleiter absprechen. 
Ab dem 21.12.2013 bleibt das MGH/Familienzentrum ge-
schlossen.
Im neuen Jahr sind wir ab 04.01.2015 wieder für Sie da.
Wir wünschen Ihnen allen eine fröhliche und gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr!
Ihr „Kinderidylle“e.V.

Historisches

Das Federschließen
Fleißige Hände, welche in der warmen Jahreszeit auf den 
Feldern und in den Gärten werkelten, könnten sich in den 
Wintermonaten etwas Ruhe gönnen. Aber es gibt Arbeiten, 
welche auch in dieser Zeit erledigt werden müssen. Dazu ge-
hörte früher das Federschließen. „Federschließen“ sagten wir 
bei uns, aber es heißt eigentlich „Federschleißen“. Jede Mut-
ter hatte das Ziel, ihren Kindern als Aussteuer ein Federbett 
mitzugeben. Das Federschleißen war somit ein Brauchtum 
in allen landwirtschaftlichen Gegenden. Nachdem die Gänse 
geschlachtet waren, wurde das Federkleid ausgerupft. Dabei 
wurde schon etwas vorsortiert, d.h. die Flaumfedern und die 
größeren Federn. Die ganz starken Flügelfedern blieben am 
Flügel und dieser abgehackte Flügel war der ideale „Borst-
wisch“ (Kehren, Essen-Rohre ausputzen usw.). Die Federn für 
das Bett kamen in einen luftdurchlässigen Sack, meist war 
es ein alter Kopfkissen-Überzug und wurde zum Trocknen 
aufgehängt. Dann kam der Tag des Federschließens, wo die 
zarten Federn von den Federkielen getrennt wurden. Das 
„Federschließen“ konnte man bald einen häuslichen Festakt 
nennen. Die Hausfrau lud ihre Freundinnen, Nachbarn oder die 
weiblichen Verwandten dazu ein. Natürlich gab es zuerst Kaf-
fee und Kuchen. Dann wurden die unfertigen Federn auf den 
Tisch geschüttet und die Arbeit ging los. Ich kann mich noch 
erinnern, dass dies für die Wohnung eine „Sauerei“ war und die 
winzigsten Federteilchen schwirrten umher, sodass man das 
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Nießen oder Husten unterdrücken musste. Das waren meine 
Kindheitserinnerungen. Den fleißigen Frauen war es aber eine 
Freude, denn bei dieser Gemeinsamkeit wurde erzählt und viel 
gelacht, wozu noch ein selbstgemachter Schnaps verhalf. Am 
Tag darauf merkten sie dann die überanstrengten Fingerkup-
pen, auch Blasen mussten hingenommen werden. Ein gestopf-
tes Feder-Bett oder Kissen war ehemals ein großer Schatz. Sie 
wurden auch über Generationen (!) weiter vererbt. Man merkte 
das Alter der Feder-Betten an den verklumpten Federn, wel-
che sich beim Aufschütteln bemerkbar machten, oder an der 
Schwere des Feder-Bettes. Es war schon eine große hygieni-
sche Sache, als zu DDR-Zeiten  jedes Jahr eine rollende Bett-
federreinigung in die Orte kam. Das Inlett wurde aufgetrennt, 
die Federn wurden in einen Trichter geschüttet und man konn-
te durch ein großes Bullauge die Reinigung verfolgen. Die Fe-
dern kamen dann wieder in den Bettbezug zurück, und der 
entstandene Abfall wurde ergänzt. Heute wird man abwägen, 
ob man diese Dienstleistung nimmt, oder sich einfach ein Fe-
derbett je nach Wunsch und Geldbeutel im Geschäft kauft. Ein 
Federschließen in der Wohnung wird sich wohl keiner mehr 
antun wollen.

Das abgedruckte Foto ist vor 1930 in der Wohnung meiner Schönauer 
Großmutter Helene Chemnitzer gemacht worden. Schönauer Frauen 
beim Federschließen.

Ihre Monika Badock

Deutsches Rotes Kreuz
Bald nun ist Weihnachtszeit ...

Wir laden Sie ganz herzlich zu unserer diesjährigen Weih-
nachtsfeier in die Mehrzweckhalle Wildenfels ein.

wann:   02.12.2015
um:   14.30 Uhr

Dieses Jahr wird uns die Theater- und Tanzgruppe der Paul- 
Flemming-Oberschule mit einem Weihnachtsprogramm er-
freuen.
Anschließend spielt der Posaunenchor Härtensdorf.
Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt.
Also fühlen Sie sich herzlich eingeladen, mit uns einen gemüt-
lichen Adventsnachmittag zu verbringen.
Gerne können Sie auch unseren Fahrdienst nutzen.
Anmeldung unter: Tel. 0376031 8444

Ihr Team des DRK- Pflegedienstes Wildenfels

DRK-Begegnungsstätte „Am Schloss“ –  
Bei uns für Sie im Monat Dezember

02.12.2015 – Weihnachtsfeier
14.30 Uhr  Dieses Jahr wird uns die Theater- und Tanzgruppe 

der Paul-Flemming-Oberschule mit einem Weih-
nachtsprogramm erfreuen.

 Anschließend spielt der Posaunenchor Härtens-
dorf.

 Für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt.
 Ort: Mehrzweckhalle Wildenfels
03.12.2015 – Lichterfahrt „Fichtenhäusl“ Bärenstein
13.00 Uhr -Kaffeetrinken mit Adventsprogramm
 - Lichterfahrt
 Preis: 48,00 €
10.12.2015 – Neue Bilderausstellung in unserer Begeg-
nungsstätte
14.30 Uhr  Herr Daniel Rothe aus Wiesen stellt seine Bilder 

aus
14.12.2015 – Spielenachmittag
14.30 Uhr
Jeden Dienstag – Gedächtnistraining
von 14.30 bis 15.30 Uhr
Jeden Freitag – Kaffeeklatsch 
von 14.30 bis 16.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Möchten Sie mehr Informationen oder haben Sie Fragen zu 
unseren Angeboten, so rufen Sie einfach unter folgender Ruf-
nummer an: 037603/550760.

Aktuelle Informationen  
zu den Wölfen in Sachsen,  

Stand: November 2015
Verbreitung in Deutschland und Sachsen:

Im letzten Monitoringjahr 2014/2015 konnten in Deutschland  
31 Wolfsrudel, 8 Paare und 6 territoriale Einzeltiere in sechs Bun-
desländern nachgewiesen werden. 
Davon leben zehn Wolfsrudel und ein territorialer Wolf in Sach-
sen. Neun Wolfsterritorien liegen ganz im Freistaat Sachsen. 
Darüber hinaus sind zwei Territorien grenzübergreifend: eines 
zu Brandenburg und ein weiteres zur Tschechischen Republik 
(Abb.1). Drei Wolfsterritorien (AH, RZ und Z) haben nur zu ei-
nem kleinen Teil ihr Gebiet auf sächsischer Seite und werden 
daher in den Nachbarländern mitgezählt.
Mögliche Neuetablierung(en) in Sachsen:
Die genetische Untersuchung des im Juni 2015 tot aufgefun-
denen 7 Wochen alten Welpen (Todesursache Magen-Darm-
Erkrankung) im Bereich der Königshainer Berge (Landkreis 
Görlitz) ergab, dass das Tier kein Nachkomme des Nieskyer 
Wolfspaares ist. 
Die Tatsache, dass der Welpe keinem bekannten Rudel zu-
geordnet werden kann, lässt darauf schließen, dass sich ein 
neues Rudel etabliert hat. Westlich von Löbau bei Cunewalde 
(Landkreis Bautzen) gibt es ebenfalls Hinweise auf Welpen. Ob 
diese beiden Bereiche, Cunewalde und Königshain, zu einem 
oder zwei getrennten Territorien gehören, ist noch unklar. Wei-
terhin liegen aus dem Norden des Landkreises Meißen, um die 
Gohrisch Heide, bestätigte Hin- bzw. Nachweise von Wölfen 
vor. 
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Zur Klärung des Status in den Bereichen Königshain, Reichen-
bach, Löbau, Cunewalde, sowie Gohrisch Heide sind Hinweise 
aus der Bevölkerung sehr wichtig. 

Bitte melden Sie Wolfshinweise (Spuren, Kot, Sichtungen, Ris-
se) an das Landratsamt Ihres Landkreises, an das Kontaktbü-
ro „Wolfsregion Lausitz“ (Tel. 035772 / 46762, kontaktbuero@
wolfsregion-lausitz.de) oder an das LUPUS Institut für Wolfs-
monitoring und –forschung in Deutschland (Tel. 035727 / 
57762, kontakt@buero-lupus.de). 

Herdenschutz:
Im Jahr 2015 (Stand: 31.10.2015) gingen bislang insgesamt 65 
Meldungen zu Nutztierschäden beim sächsischen Wolfsma-
nagement ein. Davon konnte in 52 Fällen der Wolf als Verur-
sacher festgestellt bzw. nicht ausgeschlossen werden. Dabei 
wurden 130 Nutztiere getötet, 16 verletzt und 10 weitere wer-
den vermisst. 

Im Gebiet des Rosenthaler Rudels gab es dieses Jahr gehäuft 
Übergriffe sowohl auf ungeschützte als auch geschützte 
Schafe. In einigen der Fälle wurden dabei Zäune untergraben 
oder übersprungen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwir-
ken, ist es wichtig, dass im Rosenthaler Territorium möglichst 
keine unzureichend geschützten Schafe mehr vorkommen,  
damit Wölfe nicht weiterhin Schafe als leichte Beute betrach-
ten. 

Die dort ansässigen Tierhalter wurden daher aufgerufen, ihre 
Schutzmaßnahmen anzupassen und ggf. mit einem „Flatter-
band“ (Breitbandlitze) zu erweitern (siehe PM des Kontaktbü-
ros vom 14.09.2015). Dieses wird ca. 20 - 30 cm über den Elek-
trozaun gespannt.  Schaf- und Ziegenhaltern in den Städten 
und Gemeinden: Bernsdorf, Oßling, Schönteichen, Kamenz, 
Wittichenau, Ralbitz-Rosenthal, Nebelschütz, Räckelwitz, Pan-
schwitz-Kuckau, Crostwitz, Puschwitz, Lohsa, Königswartha, 
Neschwitz, Göda, Radibor und Bautzen können auch weiterhin 
das benötigte Material (Breitbandlitze, Weidepfähle) kostenfrei 
bei der Biosphärenreservatsverwaltung ausleihen (Kontakt: 
Herr Klingenberger, Tel. 035932 / 36531, E-Mail: andre.klingen-
berger@smul.sachsen.de).

Damit generell ein guter Schutz gegen Wolfsübergriffe ge-
währleistet wird, haben Schaf- und Ziegenhalter sowie Be-
treiber von Wildgattern im gesamten Freistaat Sachsen die 
Möglichkeit, sich Herdenschutzmaßnahmen, wie z.B. die An-
schaffung von Elektrozäunen, über die Richtlinie „Natürliches 
Erbe“ fördern zu lassen. Für Fragen zu Schutzmaßnahmen 
und Fördermöglichkeiten stehen die Unteren Naturschutz-
behörden der Landkreise und die zuständigen Außenstellen 
des Sächsischen Landesamtes für Umwelt Landwirtschaft und 
Geologie (LfULG) in Kamenz, Mockrehna und Zwickau zur 
Verfügung (siehe auch: http://www.smul.sachsen.de/foerde-
rung/3528.htm).

Wolfsvorkommen in Sachsen (Stand 31.10.2015). Die Darstellung der Territorien ist schematisch. Tatsächlich grenzen die einzelnen Territorien überall 
aneinander oder überlappen sich teilweise. Angrenzend an das sächsische Wolfsgebiet gibt es auch in Brandenburg und Polen flächendeckend Wolfs-
präsenz. Schraffiert gekennzeichnet sind Gebiete, in denen der Status unklar ist (Gohrisch Heide und Raum Löbau/Zittau).
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Was sonst noch interessiert ...

Sicher durch den Nebel
Bei Nebel: Angepasst und vorausschauend fahren
Bei eingeschränkter Sicht durch Nebel heißt es grundsätzlich, 
den Fuß vom Gas nehmen und nicht überholen. Hilfreich ist 
es, vorausschauend zu fahren und bremsbereit zu sein. Auf 
zweispurigen Landstraßen ist bei Nebel das Überholen tabu. 
Bei Nebel sollte außerdem die Faustformel befolgt werden, die 
besagt: Der Mindestabstand ist gleich der Geschwindigkeit. 
Demnach sollte bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h ein 
Abstand von 50 Metern eingehalten werden. 

Die richtige Beleuchtung bei Nebel 
Im Herbst sollte auch tagsüber mit eingeschaltetem Abblend-
licht gefahren werden und bei Nebel sowieso. Von Vorteil sind 
bei Nebel auf jeden Fall Nebelscheinwerfer. Sie leuchten die 
Bereiche und die Fahrbahnränder aus, die sich direkt vor dem 
Fahrzeug befinden. Nebelscheinwerfer dürfen übrigens auch 
bei starkem Regen oder Schneefall eingeschaltet werden. Häu-
fig begegnet man in den Herbst- und Wintermonaten Autos, 
die lediglich das Tagfahrlicht anhaben. Das reicht aber meist 
nicht aus, weil häufig auch tagsüber schlechte Sichtverhältnis-
se herrschen und die Dämmerung früh einsetzt. Auch Fahrer, 
deren Wagen über eine Lichtautomatik verfügt, müssen dann 
von Hand das Abblendlicht einschalten. Ein weiterer Grund, 
bei Nebel und schlechter Sicht das Abblendlicht einzuschal-
ten, ist: Tagfahrlichter gibt es nur vorne, hinten bleibt das 
Auto unbeleuchtet. Grundsätzlich muss bei Nebel, Regen oder 
Schneefall mit Abblendlicht gefahren werden, sonst könnten 
bis zu 90 Euro Bußgeld fällig werden und sich das Punktekon-
to im Fahreignungsregister um einen Punkt erhöhen, so die 
Angaben des TÜV Süd. Das Fahren mit eingeschalteten Nebel-
scheinwerfern bei normalen Sichtbedingungen ist nicht er-
laubt. Hier können die Ordnungshüter ein Verwarnungsgeld 
in Höhen von bis zu 35 Euro verlangen. Fernlicht bringt bei 
Nebel meistens nichts, da die Wassertröpfchen in der Luft das 
Licht reflektieren. Der Nebel wird dadurch noch undurchsich-
tiger, die Sicht noch mehr eingeschränkt. Sinnvoller ist da, die 
Scheibenwischer zu betätigen. Sie sorgen für eine klare Sicht 
durch die Frontscheiben, auf der sich der Nebel niederschlägt. 

Einsatz der Nebelschlussleuchte
Anders als dies beim Tagfahrlicht der Fall ist, regelt der Ge-
setzgeber den Einsatz der Nebelschlussleuchte. Der erlaubt 
das Einschalten der Nebelschlussleuchten bei Sichtweiten im 
Nebel von unter 50 Metern. Dann darf auch nicht schneller als  
50 km/h gefahren werden. Die Leitpfosten am Straßenrand 
können dem Fahrer als Orientierungshilfe dienen. Sie stehen 
nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs 
ADAC in München an Landstraßen und Autobahnen im Ab-
stand von 50 Metern. Wird die Sicht besser, sind die Nebel-

schlussleuchten auszumachen, sonst wird der nachfolgende 
Autofahrer geblendet. Geahndet werden kann auch das Fah-
ren mit eingeschalteter Nebelschlussleuchte, wenn die Sicht-
weite über 50 Meter liegt. Hier könnten bis zu 35 Euro Verwar-
nungsgeld bezahlt werden müssen.
Schadenregulierung bei Massenkarambolagen im Nebel
Kracht es im Nebel auf Autobahnen, sind meist mehrere Fahr-
zeuge darin verwickelt. Deshalb machen bei Unfällen mit mehr 
als 50 beteiligten Fahrzeugen die Versicherungen die Regu-
lierung der Schäden unter sich aus. Kann auch hier die Frage 
nach dem Unfallverursacher nicht geklärt werden, greift die 
so genannte Betriebsgefahr. Demnach werden alle am Unfall 
beteiligten Autofahrer über die Versicherung in die Haftung 
genommen. Wird ein Autofahrer ungerechtfertigt als Schuldi-
ger verdächtigt, etwa wenn die Situation nach festgelegten Er-
fahrungssätzen gegen ihn spricht, muss der Verdächtigte das 
Gegenteil beweisen.
Cornelia Wahl
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